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1.   Zweck des Merkblattes 

In diesem Merkblatt wird eine „Erweiterte Ausbildung der Feuerwehr im A-Einsatz“ be-
schrieben. Die nach dieser Ausbildung befähigten Personen können den Einsatzleiter 
bei seiner Tätigkeit in Bereichen der Gefahrengruppe IIIA fachkundig unterstützen und 
beraten. Die Regelungen zur Einsatzleitung bleiben davon unberührt.  

Bei Einsätzen in Bereichen der Gefahrengruppe IIIA stehen die erforderlichen fachkun-
digen Personen (gemäß § 52 Satz 2 Nr. 3 StrlSchV bzw. FwDV 500 Abschnitt 1.2.1) 
nicht immer zeitnah zur Verfügung. Die sachverständigen bzw. fachkundigen Personen 
sind notwendig, um die entstehende Gefährdung und die anzuwendenden Schutzmaß-
nahmen zu beurteilen. Hier kann es zu erheblichen Einsatzverzögerungen kommen 
(Menschenrettung i. d. R. ausgenommen). Außerdem ist nicht sichergestellt, dass die 
fachkundigen Personen des Betreibers auch die spezifischen Kenntnisse über den Ein-
satz der Feuerwehr haben, um effektiv beurteilen zu können. 

Zudem kann eine Fachkunde im Sinne des § 30 StrlSchV beim Umgang mit radioakti-
ven Stoffen in der Feuerwehr erforderlich sein (sogenannte „Übungsstrahler“ oder 
Messgeräte mit radioaktiven Stoffen wie Ionenmobilitätsspektrometer). 

Zielgruppe für die Ausbildung sind Führungskräfte der Feuerwehren (Qualifikation Zug-
führer und Führen im ABC-Einsatz gemäß FwDV 2) und/oder Wissenschaftler, die als 
technische Fachberater in den Feuerwehren berufen sind. 

Hinweis: Das Vorhalten von Einsatzkräften mit der „Erweiterten Ausbildung für Feuer-
wehren im A-Einsatz“ entbindet nicht von den Pflichten gemäß § 52 StrlSchV bzw. 
FwDV 500 Abschnitt 2.2.1. 

 
 

2.   Voraussetzungen 
 
Mitglieder der Feuerwehren, die eine „Erweiterte Ausbildung im A-Einsatz“ erhalten sol-
len, müssen 

 mindestens die Qualifikation „Zugführer“ und „Führen im ABC-Einsatz“ 
(gemäß FwDV 2) haben oder 
 

 eine wissenschaftliche Ausbildung im Bereich der radioaktiven Stoffe 
(z.B. Physiker, Physik-Ingenieure, Ingenieure mit Erfahrung im Umgang 
mit radioaktiven Stoffen, o. ä.) und mindestens  Grundkenntnisse im 
Feuerwehreinsatz (z. B. Truppmannausbildung gemäß FwDV 2) haben, 
 

um die Gefährdung im Feuerwehreinsatz beurteilen zu können. 
 

Die Kursteilnahme darf im Übrigen nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. 
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3.   Ausbildungsinhalte 

 
Grundidee ist die Ausrichtung des Fachkunde-Lehrganges auf die Aufgaben der Feu-
erwehr. 

 Fachkundeausbildung gemäß Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlen-
schutzverordnung 

o Lehrgangsinhalte gemäß Anlage A Nr. S 2.2  
(Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen mit Aktivitäten bis 
zum 105-fachen der Freigrenze der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 
StrlSchV)  

o  und gemäß Anlage A Nr. S 4.1 
(Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen mit Aktivitäten bis zum 105-
fachen der Freigrenze nach Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV) 

 Taktische Ausbildung Feuerwehr im A-Einsatz  
Die Lehrgangsteile der Fachkunde-Richtlinie „Strahlenschutzmesstechnik“, 
„Strahlenschutz-Technik“ sowie „Strahlenschutz-Sicherheit“ sind im Hinblick 
auf den Feuerwehreinsatz anzupassen bzw. zu ersetzen (z. B. durch Einbe-
ziehen der Feuerwehr-Messgeräte, -Sonderausrüstung, -Einsatztaktik im A-
Einsatz). 

 Praktische (Einsatz-)Übungen 
Die Lehrgangsteile der Fachkunde-Richtlinie „Praktikum“ sowie „Übungen“ 
sind im Hinblick auf den Feuerwehreinsatz anzupassen bzw. zu ersetzen     
(z. B. durch Umgang mit Feuerwehr-Messgeräten, Feuerwehr-
Einsatzübungen). 

Die Ausbildung umfasst laut Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzverord-
nung mindestens 39 Unterrichtseinheiten (1 Woche). 

Der Lehrgang endet mit einer Prüfung.  

 Hinweis: Wird die Fachkunde für den Umgang mit radioaktiven Stoffen benötigt, ist 
zu beachten, dass der Lehrgang und der Erwerb der Fachkunde von den in den 
Bundesländern jeweils zuständigen Stellen geprüft und bescheinigt wird. 

 
 

4.   Aktualisierung 
 
Die Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle fünf Jahre durch eine erfolg-
reiche Teilnahme an einem geeigneten Kurs aktualisiert werden. Dabei gelten die Aus-
bildungsinhalte gemäß Fachkunde-Richtlinie sinngemäß.  

Die Ausbildungsinhalte umfassen die Rechtsgrundlagen zu Tätigkeiten nach StrlSchV, 
Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen, Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen sowie mindestens eine Einsatzübung.  

Die Lehrgangsdauer soll 15 Unterrichtseinheiten nicht unterschreiten (9 UA Aktualisie-
rung allgemeine Fachkunde, 6 UE feuerwehrspezifische Unterrichte und Übungen).  

Der Lehrgang endet mit einer Prüfung. Dies kann schriftlich oder in Einzel-
/Gruppengesprächen mündlich oder mittels einer Einsatzübung erfolgen. 
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